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         Neuhaus, den 06.04.2021 
 
Liebe Eltern oder Erziehungsberechtigte,  
wie Sie den Medien und den Briefen des Kultusministers entnehmen konnten, ist es jetzt 
verpflichtend, dass alle Schülerinnen, Schüler und Mitarbeitenden der Schulen zweimal pro Woche 
vor Unterrichtsbeginn zu Hause einen Coronatest durchführen, sofern ausreichend Testkits durch 
das Logistikzentrum Niedersachsen geliefert werden können.  
 
Damit am Montag, den 12.04.2021, der Unterricht problemlos starten kann, bitten wir Sie, 
am Freitag, den 09. April in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr den ersten Testkit für Ihr Kind an der 
Grund- und Oberschule in Neuhaus abzuholen.  
 
Grundschulzweig 
Klasse 1a, 1b und 1c  ➢ Eingang über den Schulhof  
Klasse 2a, 2b und 2c  ➢ Noteingang der 2. Klassen 
Klasse 3a, 3b und 3c  ➢ Eingang auf der Seite der Turnhalle 
Klasse 4 und 4c   ➢ Lehrereingang 
 
Oberschulzweig  
Klasse 5, 6 und 7 ➢ Eingang über den Schulhof 
Klasse 8, 9 und 10 ➢ Eingang über den Kreisel (Kirchstraße) 
 
Bitte bringen Sie den Abschnitt „Verpflichtende Antigen-Selbsttestung zu Hause – Informationen für 
Eltern“ (anhängende Information) unterschrieben mit. Schicken Sie je Familie nur eine Person zum 
Abholen und halten Sie die Abstände zu Ihren Mitmenschen ein!  
 
Wenn Ihr Kind am Montag in die Schule zum Unterricht oder in die Notbetreuung kommt, führen Sie 
diesen Test morgens durch. Sollte Ihr Kind am Dienstag in die Schule kommen, führen Sie diesen Test 
am Dienstagmorgen durch. Geben Sie Ihrem Kind den unterschriebenen „Nachweis der Testung“ 
(anhängende Information) in die Schule mit.  
Ohne die Vorlage des durchgeführten Tests darf Ihr Kind das Schulgebäude nicht betreten und wird 
nicht zur Teilnahme am Unterricht zugelassen! Die Schülerin oder der Schüler muss unverzüglich die 
Schule verlassen oder muss von den Eltern abgeholt werden. Bei einem positiven Testergebnis 
kommt das Kind nicht in die Schule. Die Schule muss umgehend benachrichtigt werden, von dort wird 
dann auch das zuständige Gesundheitsamt informiert. 
Sollten Sie den Test mit Ihrem Kind nicht durchführen wollen, darf es nicht am Präsenzunterricht und 
nicht an der Notbetreuung teilnehmen! Sie haben die Möglichkeit, Ihr Kind vom Präsenzunterricht 
befreien zu lassen (anhängende Information). Dieses Schreiben lassen Sie uns bis zum 09.04.2021 per 
E-Mail zukommen.  
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
B. Scheday und D. Ullrich 
(Oberschulrektorin) (Oberschulkonrektorin) 


